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Versetzungsordnung des Landes Nordrhein-Westfalen 

Grundlagen: 

Schulgesetz und Ausbildungs- und Prüfungsordnungen 

für die Sekundarstufe I und für die gymnasiale Oberstufe 
 

 

Schulgesetz NRW 
 

§ 50 Versetzung, Förderangebote 

(1) Eine Schülerin oder ein Schüler wird nach Maßgabe der Ausbildungs- und 
Prüfungsordnung in der Regel am Ende des Schuljahres in die nächsthöhere Klasse oder 
Jahrgangsstufe versetzt, wenn die Leistungsanforderungen der bisherigen Klasse oder 
Jahrgangsstufe erfüllt sind. Eine Vorversetzung ist möglich, wenn eine erfolgreiche Teil-
nahme am Unterricht der höheren Klasse oder Jahrgangsstufe zu erwarten ist. Die Aus-
bildungs- und Prüfungsordnung kann vorsehen, dass Übergänge in die nächsthöhere 
Klasse oder Jahrgangsstufe auch ohne Versetzung möglich sind. 

(2) Über die Versetzung entscheidet die Klassen- oder Jahrgangsstufenkonferenz als Ver-
setzungskonferenz. Mitglieder der Versetzungskonferenz sind die Lehrerinnen und Lehrer, 
die die Schülerin oder den Schüler im zweiten Halbjahr unterrichtet haben. In der Ver-
setzungskonferenz übernimmt die Schulleiterin oder der Schulleiter den Vorsitz oder be-
stellt eine Vertretung. 

(3) Die Schule hat ihren Unterricht so zu gestalten und die Schülerinnen und Schüler so 
zu fördern, dass die Versetzung der Regelfall ist. Schülerinnen und Schülern der Grund-
schule und der Sekundarstufe I, deren Versetzung gefährdet ist, wird zum Ende des 
Schulhalbjahres eine individuelle Lern- und Förderempfehlung gegeben. Sie sollen zudem 
die Möglichkeit der Teilnahme an schulischen Förderangeboten erhalten mit dem Ziel, 
unter Einbeziehung der Eltern erkannte Lern- und Leistungsdefizite bis zur Versetzungs-
entscheidung zu beheben. Eine Lern- und Förderempfehlung erhalten Schülerinnen und 
Schüler der Grundschule und der Sekundarstufe I auch im Falle der Nichtversetzung zum 
Ende des Schuljahres. 

(4) Ist die Versetzung einer Schülerin oder eines Schülers gefährdet, weil die Leistungen 
in einem Fach abweichend von den im letzten Zeugnis erteilten Noten nicht mehr ausrei-
chen, so sind die Eltern schriftlich zu benachrichtigen. Auf etwaige besondere Folgen ei-
ner Nichtversetzung der Schülerin oder des Schülers ist hinzuweisen. Hat die Schule die 
Eltern nicht benachrichtigt, so kann daraus kein Anspruch auf Versetzung hergeleitet 
werden. Unterbleibt die Benachrichtigung, obwohl ein Fach oder mehrere Fächer hätten 
abgemahnt werden müssen, werden Minderleistungen in einem Fach bei der Ver-
setzungsentscheidung nicht berücksichtigt. Die Benachrichtigung entfällt bei volljährigen 
Schülerinnen und Schülern. 

(5) Schülerinnen und Schüler, die nicht versetzt werden, wiederholen die bisher besuchte 
Klasse oder Jahrgangsstufe. Eine zweite Wiederholung ist in der Regel nicht zulässig. 

 
 



 

APO-SI  
(Ausbildungs- und Prüfungsordnung für die Sekundarstufe I) 

§ 20 Allgemeine Versetzungsbestimmungen, Vorversetzung, Wiederholung, 
Rücktritt 

(1) Das Versetzungsverfahren richtet sich nach § 50 SchulG. Die Schule hat ihren Unter-
richt so zu gestalten und die Schülerinnen und Schüler so zu fördern, dass die Ver-
setzung der Regelfall ist; die Standards müssen gewahrt bleiben. 

(2) Eine Vorversetzung ist zum Ende eines Schulhalbjahres oder eines Schuljahres mög-
lich. Eine Schule kann leistungsstarke Schülerinnen und Schüler nach der Erprobungs-
stufe in Gruppen zusammenfassen, die auf Grund individueller Vorversetzung eine Klasse 
überspringen oder übersprungen haben. 

(3) Eine Schülerin oder ein Schüler kann auf Antrag der Eltern die vorhergegangene 
Klasse einmal freiwillig wiederholen oder spätestens am Ende des ersten Schulhalbjahres 
in die vorhergegangene Klasse zurücktreten, wenn sie oder er in der bisherigen Klasse 
nicht mehr erfolgreich mitarbeiten kann. Darüber entscheidet die Versetzungskonferenz. 
Zum nächsten Versetzungstermin wird eine Versetzung nicht erneut ausgesprochen. Er-
worbene Abschlüsse und Berechtigungen bleiben erhalten. 

 

§ 21 Allgemeine Versetzungsanforderungen 

(1) Eine Schülerin oder ein Schüler wird versetzt, wenn 

a) die Leistungen in allen Fächern und Lernbereichen ausreichend oder besser sind oder 

b) nicht ausreichende Leistungen gemäß §§ 24 bis 27 ausgeglichen werden können oder 
unberücksichtigt bleiben. 

(2) Die Entscheidung der Versetzungskonferenz beruht auf den Leis-tungen der Schülerin 
oder des Schülers im zweiten Schulhalbjahr. Die Gesamtentwicklung während des ganzen 
Schuljahres und die Zeugnisnote im ersten Schulhalbjahr sind zu berücksichtigen. 

(3) Eine Schülerin oder ein Schüler kann auch dann versetzt werden, wenn die Ver-
setzungsanforderungen aus besonderen Gründen nicht erfüllt werden konnten, jedoch 
erwartet werden kann, dass auf Grund der Leistungsfähigkeit, der Gesamtentwicklung 
und der Förderungsmöglichkeiten der Schule in der nachfolgenden Klasse eine erfolgrei-
che Mitarbeit möglich ist. Eine Versetzung nach Satz 1 ist ausgeschlossen, wenn damit 
die Vergabe eines Abschlusses oder einer Berechtigung verbunden ist. 

(4) Die in einem Schuljahr im Wechsel für ein Schulhalbjahr unterrichteten Fächer eines 
Lernbereichs (Halbjahresunterricht) sind als versetzungswirksam anzukündigen. 

(5) Leistungen in Arbeitsgemeinschaften sind nicht versetzungswirksam. 

 

§ 22 Nachprüfung 

(1) Ab Klasse 7 kann eine nicht versetzte Schülerin oder ein nicht versetzter Schüler eine 
Nachprüfung ablegen, um nachträglich versetzt zu werden. Die Schulleiterin oder der 
Schulleiter spricht die Zulassung zur Nachprüfung aus, wenn in einem einzigen Fach 
durch die Verbesserung der Note von „mangelhaft“ auf „ausreichend“ die Versetzungs-
bedingungen erfüllt würden. Kommen für die Nachprüfung mehrere Fächer in Betracht, 
wählt die Schülerin oder der Schüler das Fach, in dem die Nachprüfung abgelegt werden 
soll. 

(2) Die Nachprüfung zum nachträglichen Erwerb eines Abschlusses oder einer Berechti-
gung richtet sich nach § 42. 

(3) Die Schulleiterin oder der Schulleiter bildet für die Nachprüfung einen Prüfungsaus-
schuss und übernimmt den Vorsitz oder bestellt eine Vertretung. Weitere Mitglieder des 
Prüfungsausschusses sind die bisherige Fachlehrerin oder der Fachlehrer als prüfendes 
Mitglied und eine weitere fachkundige Lehrkraft für die Protokollführung. 



(4) Die Prüfung besteht aus einer mündlichen, gegebenenfalls aus einer praktischen 
Prüfung, in einem Fach mit schriftlichen Arbeiten außerdem aus einer schriftlichen Prü-
fung. Die Nachprüfung findet in der letzten Woche vor Unterrichtsbeginn des neuen 
Schuljahres statt. 

(5) Wer auf Grund des Ergebnisses der Nachprüfung die Versetzungsbedingungen erfüllt, 
ist versetzt. Die Schülerin oder der Schüler erhält ein neues Zeugnis mit einer um eine 
Notenstufe verbesserten Note. Das Zeugnis trägt das Datum des Tages, an dem die 
Nachprüfung bestanden wurde. Im Übrigen gilt § 7. 

(6) Versäumt die Schülerin oder der Schüler aus einem von ihr oder ihm zu vertretenden 
Grund die Prüfung oder einen Teil der Prüfung, gilt die Prüfung als nicht bestanden. Kann 
sie oder er aus einem von ihr oder ihm nicht zu vertretenden Grund an der gesamten 
Prüfung oder an dem noch fehlenden Teil der Prüfung nicht teilnehmen, muss dies unver-
züglich nachgewiesen werden; wer wegen einer Krankheit nicht teilnehmen kann, hat ein 
ärztliches Attest vorzulegen. 

 

§ 23 Freiwillige Wiederholung der Klassen 9 und 10 zum Erwerb einer 
Berechtigung oder eines Abschlusses 

(1) Die Klassen 9 und 10 kann einmal freiwillig wiederholen, wer zwar einen Abschluss 
erworben, aber eine angestrebte weitere Berechtigung verfehlt hat. Wer die Berechtigung 
zum Besuch der gymnasialen Oberstufe erworben hat, kann die Klasse 10 nicht wieder-
holen. 

(2) Über Absatz 1 hinaus kann die Klasse 10 der Gesamtschule einmal freiwillig wieder-
holen, wer zwar den Hauptschulabschluss nach Klasse 10, nicht aber den mittleren 
Schulabschluss (Fachoberschulreife) erworben hat, wenn die Versetzungskonferenz fest-
gestellt hat, dass die Teilnahme an zwei Erweiterungskursen im Wiederholungsjahr mög-
lich ist. 

(3) Die Wiederholung einer Klasse nach den Absätzen 1 und 2 setzt voraus, dass die 
Schülerin oder der Schüler dadurch die Höchstdauer der Ausbildung in der Sekundarstufe 
I (§ 2) nicht überschreitet. 

 

§ 26 Besondere Versetzungsbestimmungen für das Gymnasium 

Eine Schülerin oder ein Schüler wird auch dann in die Klassen 7 bis 9 und in die Einfüh-
rungsphase der gymnasialen Oberstufe versetzt, wenn die Leistungen 

a) in nicht mehr als einem der Fächer Deutsch, Mathematik, erste und zweite Fremdspra-
che mangelhaft sind und die mangelhafte Leistung durch eine mindestens befriedigende 
Leistung in einem anderen Fach dieser Fächergruppe ausgeglichen wird oder 

b) in nicht mehr als einem der übrigen Fächer nicht ausreichend sind oder 

c) zwar in zwei der übrigen Fächer nicht ausreichend, darunter in einem Fach mangelhaft 
sind, aber dies durch eine mindestens befriedigende Leistung in einem Fach ausgeglichen 
wird. 

 

 

APO-GOSt  
(Ausbildungs- und Prüfungsordnung für die gymnasiale Oberstufe) 

§ 9 Versetzung in die Jahrgangsstufe 12 

(1) Die Versetzung in die Jahrgangsstufe 12 richtet sich nach § 50 SchulG. Die Bera-
tungslehrerin oder der Beratungslehrer und die Oberstufenkoordinatorin oder der Ober-
stufenkoordinator nehmen an der Versetzungskonferenz mit beratender Stimme teil, so-
fern sie nicht als Fachlehrkräfte stimmberechtigte Mitglieder der Konferenz sind. 

(2) Die Versetzungskonferenz ist beschlussfähig, wenn mindestens zwei Drittel ihrer Mit-
glieder anwesend sind. Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen 



gefasst. Stimmenthaltung ist nicht zulässig. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme der 
oder des Vorsitzenden den Ausschlag. Über die Versetzungskonferenz ist ein Protokoll zu 
führen. Die Fachlehrerin oder der Fachlehrer entscheidet über die Note in ihrem oder sei-
nem Fach und begründet diese auf Verlangen in der Versetzungskonferenz. Die Gesamt-
entwicklung der Schülerin oder des Schülers während des ganzen Schuljahres und die 
Zeugnisnote im ersten Schulhalbjahr sind zu berücksichtigen. Die Note kann durch Kon-
ferenzbeschluss nicht abgeändert werden; die schulaufsichtliche Überprüfung bleibt un-
berührt. 

(3) Grundlage der Versetzungsentscheidung sind die Leistungen in den neun Kursen des 
Pflichtbereichs gemäß § 8 Abs. 2 und in einem Kurs des Wahlbereichs gemäß § 8 Abs. 4, 
die in der Jahrgangsstufe 11/II seit der letzten Zeugniserteilung erbracht wurden. Für 
Schülerinnen und Schüler, die gemäß § 8 Abs. 5 Satz 2 eine zweite Fremdsprache bis 
zum Ende der Jahrgangsstufe 11 fortführen, tritt dieser Kurs an die Stelle des Kurses des 
Wahlbereichs gemäß § 8 Abs. 4. 

(4) Die Versetzung wird ausgesprochen, wenn in den zehn versetzungswirksamen Kursen 
ausreichende oder bessere Leistungen erzielt wurden. Versetzt wird auch, wer in nicht 
mehr als einem der versetzungswirksamen Kurse mangelhafte und in den übrigen Kursen 
mindestens ausreichende Leistungen erbracht hat. Mangelhafte Leistungen in einem der 
Fächer Deutsch, Mathematik und der fortgeführten Fremdsprache gemäß § 8 Abs. 2 Satz 
1 müssen durch eine mindestens befriedigende Leistung in einem anderen Fach dieser 
Fächergruppe ausgeglichen werden. In allen anderen Fällen ist eine Versetzung nicht 
möglich. 

(5) Die Versetzungskonferenz kann im Einzelfall bei der Versetzungsentscheidung von 
der in Absatz 4 festgelegten Regel abweichen, wenn Minderleistungen auf besondere Um-
stände, zum Beispiel längere Krankheit, zurückzuführen sind. 

(6) Verlässt eine Schülerin oder ein Schüler innerhalb der letzten vier Wochen vor der 
Versetzung die Schule, ist zuvor über die Versetzung zu entscheiden. 

(7) Die Schule informiert die Eltern gemäß § 50 Abs. 4 SchulG in der Regel zehn Wochen 
vor der Zeugnisausgabe, wenn die Versetzung durch bis zu diesem Zeitpunkt erkennbare 
Leistungsschwächen gefährdet ist. 

(8) Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 11, die zweimal nicht versetzt wurden, 
verlassen die gymnasiale Oberstufe gemäß § 2 Abs. 1. 

(9) Wer aus der Jahrgangsstufe 11 abgeht, erhält ein Abgangszeugnis mit den erreichten 
Kursabschlussnoten des letzten Halbjahres. 

 

§ 10 Nachprüfung 

(1) Eine Schülerin oder ein Schüler, die oder der nicht versetzt worden ist, kann zu Be-
ginn des folgenden Schuljahres eine Nachprüfung ablegen, um nachträglich versetzt zu 
werden. Eine Zulassung zur Nachprüfung ist nur möglich, wenn die Verbesserung einer 
mangelhaften Leistung in einem einzigen Fach um eine Notenstufe genügt, um die Ver-
setzungsbedingungen zu erfüllen. Eine Nachprüfung ist nicht möglich, wenn die Jahr-
gangsstufe 11 bereits wiederholt wurde. Die Nachprüfung findet in der letzten Woche vor 
Unterrichtsbeginn des neuen Schuljahres statt. 

(2) Die Nachprüfung besteht aus einer mündlichen Prüfung, in einem Fach mit Klausuren 
außerdem aus einer schriftlichen Prüfung, im Fach Sport aus einer Fachprüfung. Die 
Prüfungsaufgaben sind dem Unterricht der Jahrgangsstufe 11/II zu entnehmen. Sie wer-
den in der Regel von der bisherigen Fachlehrerin oder dem bisherigen Fachlehrer gestellt. 

(3) Die mündliche Prüfung findet vor einem Prüfungsausschuss unter dem Vorsitz der 
Schulleiterin oder des Schulleiters oder einer von ihr oder ihm hierfür bestellten Vertre-
tung statt. Fachprüferin oder Fachprüfer ist in der Regel die bisherige Fachlehrkraft. Eine 
von der Schulleiterin oder vom Schulleiter bestellte Fachbeisitzerin oder ein Fachbeisitzer 
führt das Protokoll. Das einzelne Prüfungsgespräch dauert mindestens 15, höchstens 20 
Minuten. Der Prüfungsausschuss setzt die Note für die mündliche Prüfungsleistung mit 
einfacher Mehrheit fest. 



(4) In einem Fach mit schriftlicher Prüfung wird die korrigierte schriftliche Arbeit dem 
Prüfungsausschuss (Absatz 3) vorgelegt. Dieser setzt auf Vorschlag der Fachlehrerin oder 
des Fachlehrers die Note für die schriftliche Arbeit und die Endnote aus den schriftlichen 
und mündlichen Prüfungsergebnissen fest. 

(5) Wer die Prüfung mit mindestens ausreichendem Ergebnis bestanden hat, ist versetzt 
und erhält ein neues Zeugnis mit der Note „ausreichend“ in dem Prüfungsfach. Das 
Zeugnis trägt das Datum des Tages, an dem die Nachprüfung bestanden wurde. Wer die 
Prüfung nicht bestanden hat, wiederholt die Jahrgangsstufe 11. 

(6) Für das Verfahren bei Versäumnis der Prüfung gilt § 23, für das Verfahren bei Täu-
schungshandlungen und anderen Unregelmäßigkeiten § 24 entsprechend. 

(7) Nicht versetzte abgehende Schülerinnen und Schüler, die von der Möglichkeit der 
Nachprüfung Gebrauch machen wollen, müssen am Unterricht der Jahrgangsstufe 11 bis 
zum Beginn der Sommerferien teilnehmen. 

 

 

Übersicht über die Versetzung von Klasse 6 in Klasse 7 

Tabelle gemäß § 26 APO-S I  

Fächergruppe 1:  Deutsch, Mathematik, erste Fremdsprache, zweite Fremdsprache  
Fächergruppe 2:  alle übrigen Fächer 

 

FG 1 FG  2     

  1 x 5   versetzt 

1 x 5   Ausgleich in Fächergruppe 1  versetzt 

1 x 5 

1 x 5   kein Ausgleich in Fächergruppe 1 nicht versetzt 

 

FG 1 FG  2     

  1 x 6   versetzt 

1 x 6 

1 x 6    nicht versetzt 

 

FG 1 FG  2     

  2 x 5 Ausgleich in beliebigem Fach  versetzt 

 2 x 5  kein Ausgleich  nicht versetzt 

1 x 5 1 x 5   nicht versetzt 

2 x 5 

2 x 5   nicht versetzt 

 

FG 1 FG  2     

  1 x 5,     
1 x 6  

Ausgleich in beliebigem Fach  versetzt 

1 x 5          
und            
1 x 6  

in allen anderen 
Fällen 

 nicht versetzt 

 

FG 1 FG  2     2 x 6 

in allen Fällen    nicht versetzt 

 

 



 
Übersicht über die Versetzung in die Klassen 8 bis 11 
 

Tabelle gemäß § 26 APO-S I  

Fächergruppe 1:  Deutsch, Mathematik, erste Fremdsprache, zweite Fremdsprache  
Fächergruppe 2:  alle übrigen Fächer 
 

FG 1 FG  2     

  1 x 5   versetzt 

1 x 5   Ausgleich in Fächergruppe 1  versetzt 

1 x 5 

1 x 5   kein Ausgleich in Fächergruppe 1 nicht versetzt 
(Nachprüfung) 

 

FG 1 FG  2     

  1 x 6   versetzt 

1 x 6 

1 x 6    nicht versetzt 

 

FG 1 FG  2     

  2 x 5 Ausgleich in beliebigem Fach  versetzt 

  2 x 5  kein Ausgleich  nicht versetzt 
(Nachprüfung) 

1 x 5  1 x 5   nicht versetzt 
(Nachprüfung) 

2 x 5  Ausgleich in Fächergruppe 1 nicht versetzt 
(Nachprüfung) 

2 x 5 

2 x 5  kein Ausgleich in Fächergruppe 1 nicht versetzt 

 

FG 1 FG  2     

   1 x 5,     
1 x 6  

Ausgleich in beliebigem Fach  versetzt 

 1 x 5,     
1 x 6 

kein Ausgleich nicht versetzt 
(Nachprüfung) 

1 x 5  1 x 6  nicht versetzt 
(Nachprüfung) 

1 x 6 1 x 5  nicht versetzt 

1 x 5          
und            
1 x 6  

 1 x 5,     
1 x 6 

  Nicht versetzt 

 

FG 1 FG  2     2 x 6 

in allen Fällen    nicht versetzt 

 


